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Drucksache 16 / 7728
(Ergänzte Fassung)

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Soziales und Integration

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 16/7470

Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
für Baden-Württemberg

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

I.  dem Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/7470 – mit folgenden 
Änderungen zuzustimmen:

 Artikel 1 wird wie folgt geändert:

 1.  Folgende neue Nummer 1 wird eingefügt:

  „1.  § 1 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

	 	 		 		,(3)	Die	örtlichen	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	führen	die	Aufga-
ben	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	nach	dem	Achten	Buch	Sozialgesetz-
buch	und	die	Aufgaben	nach	dem	Gesetz	zur	Kooperation	und	Informa-
tion	 im	Kinderschutz	vom	22.	Dezember	2011	 (BGBl.	 I	S.	2975),	das	
zuletzt durch Artikel 20 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 
(BGBl.	I	S.	3234,	3333)	geändert	worden	ist,	als	weisungsfreie	Pflicht-
aufgabe aus. 

      (4) Rechtsaufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium. Oberste 
Rechtsaufsichtsbehörde	ist	das	Sozialministerium.	Die	§§	118,	120	bis	
125	und	127	der	Gemeindeordnung	gelten	entsprechend.‘	“

	 2.	Die	bisherigen	Nummern	1	bis	4	werden	die	Nummern	2	bis	5;

Ausgegeben:	07.	05.	2020
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II. festzustellen, 

	 	dass	der	Landtag	das	im	Änderungsantrag	der	SPD-Fraktion	(vgl.	Anlage	zum	
Ausschussbericht)	aufgegriffene	Anliegen	des	Kommunalverbands	für	Jugend	
und	Soziales	Baden-Württemberg	 und	 den	 entsprechenden	Lösungsvorschlag	
begrüßt. Er soll bei der Übertragung des in Kürze neu gefassten Bundesgesetzes 
in	das	dann	ebenfalls	neu	zu	 fassende	Gesetz	zur	Änderung	des	Kinder-	und	
Jugendhilfegesetzes	für	Baden-Württemberg	eingearbeitet	werden.	

13.	02.	2020	/	19.	03.	2020

Die Berichterstatter:    Der Vorsitzende:

Andreas	Kenner	/	Sabine	Wölfle	 	 Rainer	Hinderer

B e r i c h t

Der	Ausschuss	für	Soziales	und	Integration	hat	in	seiner	36.	Sitzung	am	13.	Feb	ruar	
2020	den	Gesetzentwurf	der	Landesregierung	–	Gesetz	zur	Änderung	des	Kinder-	
und	Jugendhilfegesetzes	für	Baden-Württemberg	–	Drucksache	16/7470	–	beraten	
und	ergänzend	dazu	eine	schriftliche	Anhörung	am	19.	März	2020	durchgeführt.

Sitzung	am	13.	Februar	2020

A l l g e m e i n e  A u s s p r a c h e

Der	Vorsitzende	 des	Ausschusses	 für	 Soziales	 und	 Integration	 verweist	 auf	 den	
vorliegenden	Änderungsantrag	der	Abg.	Thomas	Poreski	u.	 a.	GRÜNE	und	der	
Abg.	Stefan	Teufel	u.	a.	CDU	(Anlage 1) zu dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung,	Drucksache	16/7470,	der	das	Thema	Rechtsaufsicht	betreffe.	Zum	Thema	
„Entziehung	der	Betriebserlaubnis“	lägen	überdies	ein	Änderungsantrag	der	Abg.	
Andreas	Kenner	u.	a.	SPD	(Anlage 2) sowie ein Änderungsantrag der Abg. Thomas 
Poreski	u.	a.	GRÜNE	und	der	Abg.	Stefan	Teufel	u.	a.	CDU	(Anlage 3) vor. 

Der	Minister	für	Soziales	und	Integration	führt	aus,	der	vorliegende	Gesetzentwurf	
sei in erster Linie notwendig geworden, um die durch das gestufte Inkrafttreten 
des Bundesteilhabegesetzes korrespondierenden erforderlichen Änderungen im 
Kinder-	und	Jugendhilfegesetz	umzusetzen.	Gleichzeitig	seien	redaktionelle	Än-
derungen	des	Leistungsvorrangs	 für	Maßnahmen	der	Frühförderung	 im	Kinder-	
und	 Jugendhilfegesetz	geregelt.	Daneben	gebe	 es	kleinere	 technische	Rechtsbe-
reinigungen.	Eine	umfassende	Novellierung	des	Kinder-	und	Jugendhilfegesetzes	
des	Landes	folge	nach	der	SGB-VIII-Reform	auf	Bundesebene.	Der	Referenten-
entwurf	der	Bundesministerin	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	solle	im	
März	vorliegen.

Die	SPD	habe	einen	sachlichen	und	durchaus	vernünftigen	Änderungsantrag	ge-
stellt. Aufgrund der Rechtssystematik bitte er jedoch darum, dem Änderungsantrag 
der Regierungsfraktionen (Anlage 3) zu folgen. Die Ergebnisse der Vorlage der 
Bundesministerin	 für	 Familie,	 Senioren,	 Frauen	 und	 Jugend	würden	 umfassend	
umgesetzt.	Mittlerweile	sei	auch	der	Kommissionsbericht	fertig,	der	in	den	nächs-
ten	Gremien	präsentiert	werde.	Heute	gehe	es	nur	darum,	den	technischen	Teil	zu	
beschließen.	Die	inhaltlichen	Punkte,	denen	sachlich	auch	viel	abgewonnen	wer-
den könne, sollten in einer späteren Beratung besprochen werden.

Ein	Abgeordneter	der	Fraktion	GRÜNE	schließt	sich	den	Ausführungen	des	Mi-
nisters an und ergänzt, zum einen gehe es um die technische Änderung der Über-
tragung	der	Rechtsaufsicht	auf	das	Ministerium,	das	dann	auch	für	die	Umsetzung	
des	Bundesgesetzes	zuständig	sei.	Dass	die	Zuständigkeit	vom	Innenministerium	
zum	Sozialministerium	wandere,	sei	sachlogisch.	Dies	sei	keine	große	Sache	und	
könne auch ohne weitere Ressortabstimmung vorgenommen werden.
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Für	Ende	März	–	darauf	habe	der	Minister	bereits	hingewiesen	–	werde	der	neue	
Entwurf	 für	 das	Kinder-	 und	 Jugendhilfegesetz	 (KJHG)	 der	Bundesfamilienmi-
nisterin	erwartet.	Dann	würden	die	von	der	SPD	vorgebrachten	Anliegen	mit	ei-
ner Reihe weiterer Anliegen entsprechend eingebracht. Er teile das Anliegen und 
könne	die	Umsetzung	so,	wie	sie	in	der	jetzigen	Systematik	vorgeschlagen	werde,	
durchaus nachvollziehen. 

Daher	 schlage	 er	 vor,	 jetzt	 noch	 diese	wenigen	Wochen	 abzuwarten	 –	 so	 lange	
würde eine Ressortabstimmung ohnehin dauern –, und dann gleichsam in einem 
Doppelschlag das Ganze gemeinsam zu machen. Dann könnten auch schon lange 
anstehende	Punkte	wie	beispielsweise	das	Thema	Landesheimbeirat	oder	die	Pro-
blematik	des	Kostenbeitrags	von	Jugendlichen,	die	in	Heimen	oder	Pflegefamilien	
lebten	und	einen	Ferienjob	hätten,	 in	einer	vernünftigen	Weise	geregelt	werden.	
Da stünden viele Anfragen in einer Reihe. Er plädiere daher dafür, jetzt nur die 
technische Änderung vorzunehmen und sich zu committen, das, was jetzt von der 
SPD-Seite	vorgeschlagen	worden	sei,	später	umzusetzen.

Ein	Abgeordneter	der	Fraktion	der	SPD	bringt	vor,	grundsätzlich	könne	die	SPD	
dem	Vorschlag	der	Regierungsfraktionen,	die	Rechtsaufsicht	auf	das	Sozialminis-
terium zu übertragen, durchaus zustimmen. Doch stelle sich seines Erachtens die 
Frage, ob die kommunalen Verbände und das Innenministerium damit einverstan-
den seien. Nach seinen Informationen fühlten sich die Kommunalverbände über 
diesen	Zuständigkeitswechsel	nicht	genügend	informiert.	Die	SPD	werde	sich	da-
her heute bei der Abstimmung über den dazu vorgelegten Änderungsantrag ent-
halten.	Sie	könne	sich	aber	vorstellen,	bei	der	Beratung	im	Plenum	zuzustimmen,	
wenn sie bis dahin von den Kommunalverbänden signalisiert bekommen habe, 
dass	diese	mit	dem	Zuständigkeitswechsel	vom	Innenministerium	zum	Sozialmi-
nisterium einverstanden seien.

Im	Übrigen	sei	es	erfreulich,	dass	die	regierungstragenden	Parteien	den	von	der	
SPD	eingebrachten	Änderungsantrag	gut	 fänden.	Vereinfachend	 formuliert	gehe	
es darum, den Kinderschutz sofort umzusetzen, weil nicht absehbar sei, wann eine 
entsprechende	Anpassung	der	Regelungen	im	SGB	VIII	durch	den	Bundesgesetz-
geber erfolge. Eine entsprechende Regelung könne hier auf Länderebene schon 
jetzt	beschlossen	und	eingeführt	werden.	Wenn	dann	eine	bundesgesetzliche	Rege-
lung	vorliege,	könne	das	Ganze	auf	Länderebene	immer	noch	modifiziert	werden.	
Angesichts	der	Tragweite	des	Anliegens	werde	die	SPD	diesen	Änderungsantrag	
auch	 zur	Abstimmung	 stellen.	 Seines	Erachtens	wäre	 es	widersinnig,	wenn	 der	
Änderungsantrag	auf	der	einen	Seite	für	gut	befunden	werde	und	auf	der	anderen	
Seite	dann	dagegen	gestimmt	werde.	

Ein	Abgeordneter	der	Fraktion	der	FDP/DVP	legt	dar,	auch	er	halte	den	Zuständig-
keitswechsel für relativ unproblematisch. 

In	diesem	Zusammenhang	sollte	seines	Erachtens	auch	dem	Ansinnen	des	Justiz-
ministers,	flächendeckend	ein	Haus	des	Jugendrechts	einzuführen,	gefolgt	werden.	
Möglicherweise	könne	diesbezüglich	etwas	unternommen	werden.	

Im	Übrigen	halte	er	den	von	der	SPD-Fraktion	vorgelegten	Änderungsantrag	für	
unterstützenswert.

Der	Minister	für	Soziales	und	Integration	erläutert,	er	finde	die	Methode,	wie	hier	
vorgegangen werden solle, nicht gerade unanständig, sondern vielmehr unange-
messen. Es sei mehrfach über das Thema debattiert worden. Dabei sei immer die 
technische Änderung im Raum gestanden, in der es vor allem darum gehe, die for-
male	Aufstellung	hinzubekommen.	Es	brauche	endlich	eine	klare	Zuständigkeit.	
Diese liege bisher fälschlicherweise beim Innenministerium. 

Wenn	das	Ganze	so	aufgegleist	worden	wäre,	dass	heute	inhaltlich	diskutiert	wer-
de,	dann	hätte	ein	großes	Änderungspaket	vorgelegt	werden	müssen.	Jetzt	einen	
Punkt	 herauszukristallisieren,	 der	 unbedingt	 umgesetzt	 werden	 solle,	 sei	 seines	
Erachtens nicht systemsauber. Das ärgere ihn ein bisschen, weil dies eigentlich 
kein	kollegialer	Umgang	sei	bei	einer	Reform,	bei	der	es	sonst	im	Grunde	keine	
Differenzen	gebe.	Darum	bitte	er	darum,	dem	Änderungsantrag	der	Koalitionsfrak-
tionen (Anlage 3) zu folgen.
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Der	Vorsitzende	des	Ausschusses	 für	Soziales	und	 Integration	weist	 darauf	hin,	
es	sei	nicht	unanständig,	einen	Änderungsantrag	einzubringen.	Wenn	ein	Gesetz	
geändert	werde,	sei	es	durchaus	üblich,	noch	andere	Punkte	zu	regeln.	Bei	dem	
Änderungsantrag handle es sich, wenn er richtig informiert sei, um ein Anliegen, 
das	zumindest	von	der	kommunalen	Seite	schon	seit	Längerem	vorgetragen	werde.

Die	Abgeordnete	der	Fraktion	der	SPD	meint,	wie	Abgeordnete	abzustimmen	hät-
ten, sei einzig und allein deren Entscheidung. Das sei mitnichten unanständig. 

Sie	lehne	die	Übertragung	der	Rechtsaufsicht	nicht	ab.	Sie	sei	aber	der	Meinung,	
dass	die	kommunale	Seite	hier	gehört	werden	müsse.	Nach	ihrer	Information	wisse	
diese nichts davon. Das sei nach ihrem Dafürhalten eigentlich unanständig. Erst 
wenn	die	kommunale	Seite	mit	einbezogen	werde,	könne	die	SPD	dem	Anliegen	
auch zustimmen.

Eine	Abgeordnete	der	Fraktion	der	AfD	merkt	an,	sie	halte	das	Anliegen	der	SPD	
für	richtig	und	werde	dem	Änderungsantrag	der	SPD	zustimmen.

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE äußert, es sei deutlich geworden, was 
der	Minister	 gemeint	 habe	 und	 dass	 er	 dies	 auch	 nicht	 als	 unanständig	 ansehe.	
Er (Redner) halte es für schwierig, jetzt ein einzelnes Anliegen herauszugreifen 
und dieses quasi über Nacht als Änderungsantrag einzubringen. Dabei werde der 
größere Kontext einer Gesetzesänderung nicht beachtet, bei dem eine Vielzahl von 
Anträgen und Anliegen aufeinander bezogen seien. Es sei schade, dass das jetzt so 
laufe.	Seines	Erachtens	bedeute	der	von	der	SPD	vorgebrachte	Vorschlag	auch	ein	
Commitment,	dieses	Anliegen	zusammen	mit	anderen,	die	ein	ähnliches	Gewicht	
hätten, umzusetzen. 

Im	Übrigen	halte	er	es	bei	allem	Respekt	und	aller	Wertschätzung,	die	er	für	die	
Landesverbände habe, für merkwürdig, hinsichtlich der Rechtszuständigkeit inner-
halb der Landesregierung die Kommunalverbände einbeziehen zu wollen. 

A b s t i m m u n g

	 	 	Der	Änderungsantrag	der	Abg.	Thomas	Poreski	u.	a.	GRÜNE	und	der	Abg.	
Stefan	 Teufel	 u.	 a.	 CDU (Anlage 1) zu dem Gesetzentwurf Drucksache 
16/7470 wird mehrheitlich angenommen.

	 	 	Der	Änderungsantrag	der	Abg.	Andreas	Kenner	u.	a.	SPD	(Anlage 2) zu dem 
Gesetzentwurf Drucksache 16/7470 wird mehrheitlich abgelehnt.

	 	 	Der	Änderungsantrag	der	Abg.	Thomas	Poreski	u.	a.	GRÜNE	und	der	Abg.	
Stefan	 Teufel	 u.	 a.	 CDU	 (Anlage 3) zu dem Gesetzentwurf Drucksache 
16/7470 wird mehrheitlich angenommen.

	 	 	Einstimmig	empfiehlt	der	Ausschuss	für	Soziales	und	Integration	dem	Ple-
num, dem Gesetzentwurf Drucksache 16/7470 mit den beschlossenen Ände-
rungen zuzustimmen.

Sitzung	am	19.	März	2020

Am	5.	März	2020	haben	die	Regierungsfraktionen	eine	mündliche	Anhörung	der	
kommunalen	Spitzenverbände	gemäß	Artikel	71	Absatz	4	LV	und	weiterer	Verbän-
de	beantragt.	Aufgrund	der	dynamischen	Entwicklung	des	Coronavirus	und	dem	
damit verbundenen Gesundheitsschutz wurde auf eine mündliche Anhörung ver-
zichtet	und	schriftliche	Stellungnahmen	angefordert.	

Der	Ausschuss	für	Soziales	und	Integration	hat	in	seiner	37.	Sitzung	am	19.	März	
2020	die	Aussprache	über	vorliegende	Stellungnahmen	der	kommunalen	Landes-
verbände und verschiedener Verbände und Institutionen durchgeführt. 

Zu	Beginn	der	Sitzung	bittet	der	Vorsitzende	um	die	formale	Zustimmung,	dass	die	
Anhörung	der	Sachverständigen	in	schriftlicher	Form	erfolge.	Einstimmig	spricht	
sich der Ausschuss dafür aus, die Anhörung in schriftlicher Form durchzuführen. 
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Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, der Tagesordnungspunkt werde bereits 
im	Anschluss	an	diese	Sitzung	im	Plenum	behandelt.	

Ein	Abgeordneter	der	Fraktion	GRÜNE	bemerkt,	gerade	weil	das	Parlament	zur	
kritischen Infrastruktur gehöre, habe seine Fraktion kein Verständnis dafür, dass 
diese Ausschusssitzung nicht als Videokonferenz durchgeführt werde. Das habe 
dazu	geführt,	dass	ein	Teil	der	Ausschussmitglieder	nicht	an	der	heutigen	Sitzung	
teilnehmen	 könne.	 Seines	Erachtens	 sei	 die	 kritische	 Infrastruktur	 so	 nicht	 voll	
funktionsfähig.	Sie	wäre	es	im	anderen	Fall	gewesen.	Es	sei	erfreulich,	dass	der	
Vorsitzende zugesagt habe, künftig anders zu verfahren. 

Er	führt	aus,	was	den	Gesetzentwurf	betreffe,	gehe	es	eigentlich	um	einen	völlig	
undramatischen	Vorgang.	 Dieser	 sei	 in	 der	 letzten	Ausschusssitzung	 schon	 be-
sprochen worden. Es wäre sicher richtig gewesen, von vornherein eine Anhörung 
zu dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vorzusehen. Das sei zunächst 
nicht getan worden, weil der Änderungsantrag nur eine redaktionelle Korrektur 
zum Antrag der Regierung gewesen sei. Dennoch sei eine Anhörung gerechtfertigt 
und Teil der parlamentarischen Kultur. Das Versäumnis werde aber gerade nach-
geholt. 

Inhaltlich gehe es um den Übergang der Rechtsaufsicht innerhalb der Landesregie-
rung	beim	Kinder-	und	Jugendhilfegesetz.	Die	Rechtsaufsicht	sei	beim	Innenminis-
terium	gewesen.	Künftig	sei	sie	beim	Sozialministerium.	Über	diese	Veränderung	
bestehe in der Koalition, also im Kabinett und innerhalb der Koalitionsfraktionen, 
Einigkeit. 

Hier	werde	nicht	der	Inhalt	der	Rechtsaufsicht	geändert,	sondern	ausschließlich	die	
dafür	zuständige	Stelle.	Mutmaßungen	oder	Unterstellungen,	eine	Rechtsaufsicht	
durch	das	Sozialministerium	würde	 automatisch	 in	Richtung	 einer	Fachaufsicht	
gehen,	seien	absurd.	Sie	seien	allein	schon	deswegen	absurd,	weil	dies	ohne	Wi-
derstand	beim	SGB	IX,	also	beim	Behindertenrecht,	und	beim	SGB	XII	längst	der	
Fall sei. Die Anhörung habe im Übrigen diese Einschätzung bestätigt.

Es sei völlig unmissverständlich, worum es bei der Rechtsaufsicht gehe: um rechts-
konformes Verwaltungshandeln. Dafür sei die genaue Kenntnis der zugrunde lie-
genden	Gesetze	–	hier	das	SGB	VIII	–	sicher	kein	Nachteil,	sondern	existenziell.	
Das	Sozialrecht	habe	eigene	Grundsätze,	die	in	vielen	juristischen	Ausbildungen	
nicht	vertieft	würden.	Die	vertiefte	Kompetenz	bei	den	Sozialgesetzen	 sei	 logi-
scherweise	im	zuständigen	Sozialministerium	verortet.	

In den dramatischen Kinderschutzfällen, in die die Abgeordneten des Landtags von 
Baden-Württemberg	auch	Akteneinsicht	gehabt	hätten,	sei	deshalb	innerhalb	der	
Landesregierung	immer	das	Sozialministerium	zuständig	gewesen	als	Gegenüber	
des Regierungspräsidiums, das das rechtsaufsichtliche Verfahren durchgeführt 
habe.	Diese	regionale	Zuständigkeit	ändere	sich	selbstverständlich	nicht.	

Der	durchgängige	Übergang	der	Rechtsaufsicht	beim	SGB	VIII	vom	Innen-	auf	
das	Sozialministerium	sei	aus	seiner	Sicht	ein	Beitrag	zur	Klarheit	und	Effizienz	
der Landesverwaltung. 

Warum	 der	Antrag	 der	 SPD	 zur	 SGB-VIII-Änderung	 jetzt	 nicht	 aufgenommen	
werden solle – auch der der AfD nicht – sei in der letzten Ausschusssitzung bereits 
ausführlich	 begründet	worden.	Heute	werde	 eine	 organisatorische	Anpassung	 –	
keine inhaltliche – vorgenommen. 

Seines	Erachtens	mache	es	jetzt	keinen	Sinn,	einen	von	vielen	inhaltlichen	Ände-
rungswünschen	herauszugreifen	und	für	wenige	Monate	im	Kinder-	und	Jugend-
hilfegesetz	des	Landes	Baden-Württemberg	zu	verankern.	Denn	allen	sei	bekannt,	
dass	aus	dem	Haus	der	Bundesfamilienministerin	ein	völlig	neues	SGB	VIII	für	
dieses	Halbjahr	angekündigt	sei.	Da	sei	der	richtige	Ort	für	inhaltliche	Änderungen	
und Gestaltung – dann aber nicht willkürlich, sondern systematisch. 

Der Vorsitzende hält fest, die kritische Infrastruktur und dieser Ausschuss seien 
handlungsfähig.	Der	Ausschuss	 sei	beschlussfähig.	Wie	er	vorher	bereits	erklärt	
habe,	 sei	 versucht	worden,	die	Zuschaltung	einzurichten.	Die	 IuK	brauche	aber	
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einen	Vorlauf	von	drei	Tagen.	Auf	den	Wunsch	der	Fraktion	GRÜNE,	die	Stellung-
nahmen schriftlich anzufordern, sei am Dienstag eingegangen worden. Die Bitte 
um	Zuschaltung	sei	erst	später	vorgebracht	worden.

Die	Abgeordnete	der	Fraktion	der	SPD	merkt	an,	im	Anschluss	an	die	Ausschuss-
sitzung	finde	eine	Plenarsitzung	statt,	in	der	in	zwei	Lesungen	der	Nachtragshaus-
halt	 beschlossen	 werden	 solle.	Wenn	 die	Abgeordneten	 also	 ohnehin	 im	 Haus	
seien,	sei	es	ihres	Erachtens	auch	logisch,	dass	der	Finanzausschuss	und	der	Sozi-
alausschuss tagten. 

Sie	fährt	fort,	sie	sei	verwundert,	dass	von	reinen	redaktionellen	Änderungen	ge-
sprochen	werde.	Die	Stellungnahmen	seien	durchweg	anderer	Meinung.	Sie	erin-
nere	daran,	dass	die	SPD-Fraktion	bei	der	Behandlung	im	Ausschuss	darauf	hin-
gewiesen	habe,	dass	die	kommunale	Seite	nicht	beteiligt	worden	sei	und	hier	unter	
Umständen	ein	verfassungswidriger	Gesetzentwurf	vorgelegt	werde,	gegen	den	die	
Kommunen	klagen	könnten.	Seinerzeit	sei	dazu	keine	Reaktion	gekommen.	Die	
SPD-Fraktion	habe,	wie	sich	nun	gezeigt	habe,	recht	gehabt.	

Dass	nun	der	kommunalen	Seite	Absurdität	vorgeworfen	werde,	halte	sie	für	un-
erhört.	Tatsache	sei,	dass	die	kommunale	Seite	hätte	gehört	werden	müssen.	Das	
werde	jetzt	nachgeholt.	Aber	die	SPD-Fraktion	habe	rechtzeitig	darauf	hingewie-
sen. Damals hätte darauf eingegangen werden können. Dann gäbe es jetzt nicht die 
Problematik,	dass	die	kommunale	Seite	zu	Recht	hoch	verärgert	sei.	

Eine	Abgeordnete	 der	 Fraktion	 der	CDU	bringt	 vor,	 sie	 gebe	 ihrer	Vorrednerin	
insoweit	recht,	dass	bei	den	Stellungnahmen	die	kommunale	Seite	–	der	Landkreis-
tag,	der	Städtetag	und	der	KVJS	–	das	Ganze	problematisch	gesehen	hätten.	Die	
anderen	hingegen	–	Liga,	VPK,	LAGO	und	der	Berufsverband	der	Kinderkranken-
pflege	–	hätten	keine	Widersprüche	gesehen.	Die	Positionen	seien	jetzt	bekannt.	

Sie	persönlich	halte	das	Ganze,	so,	wie	es	vorgelegt	worden	sei,	von	der	fachlichen	
Seite	her	einfach	für	praktischer.	

Eine	Abgeordnete	der	Fraktion	der	AfD	äußert,	durch	die	Stellungnahmen	–	ins-
besondere	 der	 kommunalen	 Seite	 –	 habe	 sich	 in	 der	AfD-Fraktion	 eine	 andere	
Sichtweise	ergeben.	Sie	bedaure	sehr,	dass	die	Stellungnahmen	nicht	schon	früher	
vorgelegen	hätten.	Die	AfD-Fraktion	werde	sich	daher	jetzt	anders	positionieren	
als bei der letzten Ausschusssitzung. 

Ein	Abgeordneter	der	Fraktion	der	FDP/DVP	meint,	die	FDP/DVP-Fraktion	un-
terstütze	das	Anliegen	des	VPK-BW,	Mitglied	des	Landesjugendhilfeausschusses	
zu	werden.	Darauf	habe	die	FDP/DVP-Fraktion	in	der	letzten	Legislaturperiode	in	
verschiedenen	Schreiben	bereits	hingewiesen.	

Der Vorsitzende stellt fest, dazu liege kein Änderungsantrag vor. Das sei momen-
tan auch nicht Gegenstand des Gesetzentwurfs. Insofern handle es sich hier um 
eine	verschärfte	Bitte	an	die	Landesregierung,	das	beim	nächsten	Mal	zu	ändern.	

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE zeigt auf, das Vorsorgeprinzip besage – das 
sei	auch	das,	was	vom	Präsidium	dringend	empfohlen	worden	sei	–,	dass	unnö-
tige Kontakte zu vermeiden seien. Das beziehe sich sowohl auf die Anzahl der 
Personen	als	auch	auf	den	zeitlichen	Kontakt.	Deswegen	sei	eine	Zuschaltung	der	
Ausschussmitglieder von der Fraktion GRÜNE gewünscht worden. In anderen 
Ausschüssen	sei	dies	–	auch	gegen	den	Widerstand	der	Ausschussvorsitzenden	–	
so umgesetzt worden. 

Im	Übrigen	 habe	 er	 im	Zusammenhang	mit	 dem	Änderungsantrag	 der	Koaliti-
onsfraktionen	zu	dem	Antrag	der	Regierung	von	„redaktionell“	gesprochen.	Der	
Antrag der Regierung habe das Inhaltliche begründet. Der Änderungsantrag habe 
nur	 auf	 den	 falschen	Bezug	 hingewiesen.	Er	weise	 daher	 die	Unterstellung	 der	
Kollegin	der	Fraktion	der	SPD	zurück.	

Der	Begriff	„Absurdität“	habe	sich	nicht	auf	das	Ansinnen	einer	Anhörung	bezo-
gen. Vielmehr habe er sich auf das inhaltliche Argument bezogen, dass es beim 
SGB	VIII	jetzt	gleichsam	zu	einem	Dammbruch,	zu	etwas	völlig	Neuem,	komme.	
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Das	sei	mitnichten	der	Fall,	weil	das	beim	SGB	IX	und	beim	SGB	XII	unstrittig	
längst so geregelt sei. 

Die	anderen	Punkte	–	VPK,	Landesfamilienrat	–	sehe	er	genauso,	doch	seien	die-
se inhaltlicher Natur. Es gebe eine ganze Liste inhaltlicher Änderungsvorschlä-
ge,	die	bei	der	Novelle	des	Kinder-	und	Jugendhilfegesetzes	Baden-Württemberg	
(LKJHG)	 auch	 berücksichtigt	würden.	Hier	 jetzt	 aber	 inhaltlich	 in	 die	Tiefe	 zu	
gehen,	wenn	bekannt	sei,	dass	es	auf	Bundesebene	spätestens	in	wenigen	Monaten	
ein	neues	Kinder-	und	Jugendhilfegesetz	–	dieses	sei	für	das	erste	Halbjahr	2020	
angekündigt – gebe, halte er nicht für sinnvoll. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, das Gesetz sei im Ausschuss schon beraten wor-
den, auch über die vorliegenden Anträge sei bereits abgestimmt. Insofern sei jetzt 
keine Abstimmung mehr erforderlich. Die Anhörung und die Aussprache hätten 
damit stattgefunden. 

27.	02.	2020	/	05.	05.	2020

Berichterstatter:

Andreas	Kenner	/	Sabine	Wölfle
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 Anlage 1

 Zu TOP 1
 36. SozA/13. 02. 2020

Landtag von Baden-Württemberg      
16. Wahlperiode       

Änderungsantrag

der Abg. Thomas Poreski u. a. GRÜNE und 
der Abg. Stefan Teufel u. a. CDU

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/7470

Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Würt-
temberg 

Der Landtag wolle beschließen,

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

 „1. § 1 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

  �(3)� Die� örtlichen� Träger� der� öffentlichen� Jugendhilfe� führen� die� Aufgaben�
der�Kinder-�und�Jugendhilfe�nach�dem�Achten�Buch�Sozialgesetzbuch�und�die�
Aufgaben�nach�dem�Gesetz�zur�Kooperation�und�Information�im�Kinderschutz�
vom�22.�Dezember� 2011� (BGBl.� I� S.� 2975),� das� zuletzt� durch�Artikel� 20�
Absatz�1�des�Gesetzes�vom�23.�Dezember�2016�(BGBl.�I�S.�3234,�3333)�ge-
ändert�worden�ist,�als�weisungsfreie�Pflichtaufgabe�aus.�

� � �(4)�Rechtsaufsichtsbehörde�ist�das�Regierungspräsidium.�Oberste�Rechtsauf-
sichtsbehörde�ist�das�Sozialministerium.�Die�§§�118,�120�bis�125�und�127�der�
Gemeindeordnung�gelten�entsprechend.“

2.	Die	bisherigen	Nummern	1	bis	4	werden	die	Nummern	2	bis	5.

13. 02. 2020

Poreski,	Frey,	Krebs,	Lede	Abal,	Niemann,	Seemann,	Wehinger	GRÜNE

Teufel,	Burger,	Hartmann-Müller,	Huber,	Martin,	Neumann-Martin	CDU

B e g r ü n d u n g

Aktuell	ist	das	Innenministerium	oberste	Rechtsaufsichtsbehörde	für	die	Jugend-
ämter.	Da	die	Angelegenheiten	der	Jugendämter	in	den	Geschäftsbereich	des	Mi-
nisteriums	 für	Soziales	und	 Integration	 fallen,	wird	dieses	 in	 einer	 langjährigen	
Verwaltungspraxis	vom	Innenministerium	in	die	Rechtsaufsicht	über	die	Jugend-
ämter	eng	einbezogen.	Um	eine	sachgerechtere	Aufgabenerledigung	zu	ermögli-
chen,	soll	die	Wahrnehmung	der	obersten	Rechtsaufsicht	auf	das	Ministerium	für	
Soziales	und	Integration	im	Rahmen	einer	Änderung	des	Kinder-	und	Jugendhilfe-
gesetzes	für	Baden-Württemberg	(LKJHG)	übertragen	werden.	



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 7728

9

Die	Trennung	der	 fachlichen	Zuständigkeit	 für	Kinder	und	Jugendliche	und	der	
obersten	Rechtsaufsicht	über	die	Jugendämter	ist	nicht	zweckmäßig	und	steht	im	
Widerspruch	zu	der	politischen	Ressortverantwortung	des	Sozialministeriums	für	
die	Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 nach	dem	Achten	Buch	Sozialgesetzbuch.	So	wer-
den	z.	B.	Petitionen	regelmäßig	vom	Ministerium	für	Soziales	und	Integration	be-
antwortet.	Erkennt	das	Ministerium	einen	rechtsaufsichtlichen	Handlungsbedarf,	
muss nach derzeitiger Lage das Innenministerium beteiligt werden. Beschwerden 
und Einzelfälle sind darüber hinaus eine bedeutende Erkenntnisquelle für die Be-
urteilung	der	Weiterentwicklung	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	sowie	zur	Einschät-
zung	von	Grundsatzfragen.	Die	Regelung	ist	daher	erforderlich,	um	eine	effektive-
re Verwaltungspraxis zu ermöglichen. 

Durch	den	Verweis	auf	die	§§	118,	120	bis	125	und	127	der	Gemeindeordnung	
wird klargestellt, dass das zuständige Regierungspräsidium (als Rechtsaufsichts-
behörde)	und	das	Ministerium	für	Soziales	und	Integration	(als	oberste	Rechtsauf-
sichtsbehörde) befugt sind, die dort genannten Aufsichtsmittel anzuwenden. Einer 
Einbeziehung des Innenministeriums bedarf es insoweit zukünftig nicht mehr. 
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 Anlage 2

Landtag von Baden-Württemberg    zu TOP 1
16. Wahlperiode      36. SozA/13. 02. 2020

 
Änderungsantrag

der Abg. Andreas Kenner u. a. SPD

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 16/7470

Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Würt-
temberg

Der Landtag wolle beschließen:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

	 „2.	§	19	wird	folgender	Absatz	3	angefügt:

  �(3)�Die�Erlaubnis�für�den�Betrieb�einer�Einrichtung�oder�einer�sonstigen�be-
treuten�Wohnform�(�§§�45�und�48�a�Achtes�Buch�Sozialgesetzbuch�)�ist�gemäß�
§�45�Abs.�2�des�Achten�Buches�Sozialgesetzbuch�insbesondere�zu�versagen,�
zurückzunehmen�oder�zu�widerrufen,�wenn�nach�der�Zahl�oder�der�fachlichen�
Qualifikation�der�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeiter,�nach�der�persönlichen�
Eignung� der�Leiterin� oder� des�Leiters� oder� nach� der�Art� und�Ausstattung�
der�Einrichtung�unter�Berücksichtigung�des�erzieherischen�Bedarfs�der� zu�
betreuenden�Kinder�und� Jugendlichen� eine� ihrem�Wohl� entsprechende�Be-
treuung�und�Erziehung�nicht�erwartet�werden�kann.�Ohne�die�Erlaubnis�darf�
die�Einrichtung�nicht�betrieben�werden.“

2.	Die	bisherigen	Nummern	2	bis	4	werden	die	Nummern	3	bis	5.

13. 02. 2020

Kenner,	Hinderer,	Wölfle	SPD

 
B e g r ü n d u n g

Der	Kommunalverband	für	Jugend	und	Soziales	regte	in	der	Anhörung	erneut	an,	
eine Regelung ins Gesetz aufzunehmen, die es ermöglicht, Einrichtungen nach  
§	45	SGB	VIII	 zu	 schließen,	wenn	diese	ohne	die	erforderliche	Betriebserlaub-
nis betrieben werden. Dem soll durch die vorgeschlagene Ergänzung entsprochen 
werden.	Zwar	ist	der	Landesregierung	zuzugestehen,	dass	die	Hoffnung	auf	eine	
umfassende	Anpassung	der	Regelungen	 im	SGB	VIII	 durch	den	Bundesgesetz-
geber besteht. Eine Einigung im Bundestag und zwischen Bund und Ländern ist 
jedoch noch nicht verlässlich absehbar. In Anbetracht von bundesweit auftretenden 
gravierenden Verstößen gegen das Kindeswohl soll hier sofort den berechtigten 
Interessen	des	Kommunalverbandes	für	Jugend	und	Soziales	und	der	Kommunen	
entsprochen	 werden.	 Die	 vollständige	 Stellungnahme	 des	 Kommunalverbandes	
für	 Jugend	und	Soziales	 zu	diesem	Punkt	 lautete	wie	 folgt:	 „Schon	 in	 früheren	
Stellungnahmen	anlässlich	diverser	Reformen	(z.	B.	zum	KJSG)	haben	wir	Ihnen	
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gegenüber	immer	wieder	angeregt,	eine	Möglichkeit	zur	Schließung	von	Einrich-
tungen	nach	§	45	SGB	VIII	zu	schaffen,	wenn	diese	ohne	die	erforderliche	Be-
triebserlaubnis	betrieben	wird.	Bisher	gibt	es	in	Baden-Württemberg	keine	Rege-
lung	zur	Schließung	bzw.	zur	Unterlassung	des	Betriebs	von	Einrichtungen.	Einige	
Bundesländer	haben	in	ihren	Landesausführungsgesetzen	zum	SGB	VIII	dafür	Re-
gelungen	getroffen.	Insbesondere	in	Anbetracht	der	Debatte	um	den	Kinderschutz	
in	Baden-Württemberg	könnte	eine	solche	Regelung	ein	positives	politisches	Sig-
nal seitens des Landes sein. Insofern möchten wir bei dieser Gelegenheit erneut die 
Schaffung	einer	derartigen	Regelung	im	LKJHG	anregen.“
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 Anlage 3

 Zu TOP 1
 36. SozA/13. 02. 2020

Landtag von Baden-Württemberg      
16. Wahlperiode       

Änderungsantrag

der Abg. Thomas Poreski u. a. GRÜNE und 
der Abg. Stefan Teufel u. a. CDU

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/7470

Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Würt-
temberg 

Der Landtag wolle beschließen,

festzustellen,	 dass	 der	 Landtag	 das	 im	Änderungsantrag	 der	 SPD-Fraktion	 auf-
gegriffene	 Anliegen	 des	 Kommunalverbands	 für	 Jugend	 und	 Soziales	 Baden-
Württemberg	und	den	entsprechenden	Lösungsvorschlag	begrüßt.	Er	soll	bei	der	
Übertragung des in Kürze neu gefassten Bundesgesetzes in das dann ebenfalls neu 
zu	fassende	Gesetz	zur	Änderung	des	Kinder-	und	Jugendhilfegesetzes	für	Baden-
Württemberg	eingearbeitet	werden.	

13. 02. 2020

Poreski,	Frey,	Krebs,	Lede	Abal,	Niemann,	Seemann,	Wehinger	GRÜNE

Teufel,	Burger,	Hartmann-Müller,	Huber,	Martin,	Neumann-Martin	CDU

B e g r ü n d u n g

Die	vom	KVJS	vorgetragene	und	 im	Änderungsantrag	der	SPD-Fraktion	aufge-
griffene	Thematik	ist	–	wie	andere	Anliegen	–	Gegenstand	der	SGB	VIII-Reform	
auf	Bundesebene.	Es	gibt	Bestrebungen,	insbesondere	die	Regelungen	zur	Heim-
aufsicht vorab losgelöst bundesgesetzlich zu ändern.

Insofern	 ist	ein	Aufgreifen	des	Anliegens	des	KVJS	im	Rahmen	der	alsbald	an-
stehenden umfassenden Gesetzesänderung zu bevorzugen und im Rahmen des 
vorliegenden Gesetzgebungsverfahrens sind lediglich die formal und redaktionell 
notwendigen Anpassungen vorzunehmen.
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Landtag von Baden-Württemberg 
Herr Rainer Hinderer MdL 
Konrad Adenauer Straße 3 
70173 Stuttgart 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gesetz zur Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg; An-
hörung am 19.03.2020 im Ausschuss für Soziales und Integration 
 
 
Sehr geehrter Herr Hinderer,  
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Änderungsantrag der Regierungsfraktionen zum Ge-
setz zur Änderung des Kinder und Jugendhilfegesetzes für BW Stellung zu nehmen. Dabei er-
lauben wir uns, ein wenig vom fokussierten Diskussionspunkt (Zuständigkeit, Übertragung der 
Rechtsaufsicht) abzuweichen und nutzen die Gelegenheit auf das folgende Problem bei der 
aktuellen Änderung des LKJHG hinzuweisen: 
 
Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg hat nach wie vor keinen Sitz im Landesju-
gendhilfeausschuss. Beantragt wird die Änderung/Erweiterung des § 4, Abs. 3 des 
LKJHG und damit die Aufnahme des Landesfamilienrates Baden-Württemberg unter Ziff. 
2 als Mitglied mit beratender Stimme.  
 
Begründung: Das zu Beginn der 1990-er Jahre reformierte Kinder- und Jugendhilferecht ist von 
Anfang an auch als Gesetz für Familien angetreten und verfügt nicht nur über einen speziellen 
Abschnitt „Förderung der Erziehung in der Familie“, auch die im dritten Abschnitt des Gesetzes 
enthaltenen Regelungen betreffen Themen, die ganz überwiegend der Familienförderung zuge-
rechnet werden können.  
 
Der Landesfamilienrat hält seine Mitwirkung im Landesjugendhilfeausschuss schon vor dem 
Hintergrund des im Gesetz in § 1 SGB VIII beschriebenen „Prinzips der Elternverantwortung“ 
für geboten. Aus diesem Prinzip resultiert ja auch die Verpflichtung der Jugendhilfe, Eltern bei 
ihren Aufgaben zu unterstützen. In den letzten Jahren hat sich der Landesfamilienrat BW in 
großer Breite den Themen der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet, ein Schwerpunkt liegt auf 
den systematischen und strukturellen Verbesserungen der Inhalte des § 16 SGB VIII (Familien-
bildung, Familienberatung, Familienerholung).  
 
 

Stuttgart, 17.03.2020 
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Ein Sitz im Landesjugendhilfeausschuss als dem zentralen Fachgremium ist daher konsequent 
und der Rolle und Expertise des Landesfamilienrates bei der Familienförderung als einem zent-
ralen Aufgabenfeld angemessen.  
 
In vielen anderen Bundesländern hat die Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände (AGF) ei-
nen Sitz im Landesjugendhilfeausschuss. In Baden-Württemberg hat zwar der Landesfrauenrat 
mit seiner vergleichsweise kleinen inhaltlichen Schnittmenge einen Sitz im Landesjugendhil-
feausschuss, nicht aber der Landesfamilienrat.  
 
Bis zum Abschluss der Reform des SGB VIII auf Bundesebene wird voraussichtlich noch einige 
Zeit vergehen. Bereits im November 2012 hatte das Sozialministerium vor diesem Hintergrund 
bei den infrage kommenden Verbänden Änderungsvorschläge für das Landeausführungsgesetz 
des KJHG (LKJHG) abgefragt. Schon zu diesem Zeitpunkt haben wir u.a. diesen Bedarf ange-
meldet. Es ist absehbar, dass bis zu einer weiteren Änderung des LKJHG im Anschluss an die 
„große Reform“ des SGB VIII Jahre ins Land gehen werden.  
 
Für den Landesfamilienrat BW ist daher nicht nachvollziehbar, warum bei der aktuellen „redak-
tionellen Änderung“ der Landesausführungen zum KJHG - trotz unserer Stellungnahme vom 
14.10.2019 – die entsprechende Ergänzung in § 4, Abs. 3 des LKJHG abgelehnt bzw. auf die 
Zeit „nach der Bundesreform“ verwiesen wurde. Hier wird aus unserer Sicht eine Möglich-
keit/Gelegenheit vertan. 
 
Als Landesfamilienrat fordern wir die Landesregierung auf, das LKJHG nicht erst nach der ab-
geschlossenen Reform auf Bundesebene einer erneuten Überprüfung bzw. Änderung zu unter-
ziehen, sondern diesen Prozess baldmöglichst anzugehen, zumal es weiteren Veränderungs-
bedarf im Landesrecht gibt, der keinen jahrzehntelangen Aufschub duldet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Rosemarie Daumüller 
Geschäftsführerin  
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